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Gesetzentwurf zur gemeindlichen Beteiligung an den SGB Il-Kosten

Sehr geehrter Herr Landrat Kubendorff,

Ihr Schreiben vom 12.03.2006 in der o.a. Angelegenheit habe ich erhalten.

Ich nehrne geme zur Kenntnis, dass Sie bereits einige von mir vorgcschlagene Verän-
derungen zur Optimierung der Vermittlungsarbeit der GAB aufgegriffen und umge-
setzt haben. Unser gemeinsames Ziel ist es, den arbeitlosen Menschen die bestmögli-
che Unterstützung bei ihren Bemühungen zur Überwindung der Arbeitslosigkeit zu-
kommen zu lassen.

Zum weiteren Inhalt Ihres Schreibens gestatten sie mir jedoch bitte einige kritische
Amlrerkungen.

Die von Ihnen beschriebenen,,Verbindungslinien" von städtischer Wohnungsbaupoli-
tik, sozial-präventiver Arbeit und Personalpolitik zur Leistungsempftingerdichte in der
Stadt Rheine halten einer fachlichen Betrachtung nicht stand und werden von mir in
allen Punkten als unzutreffend zurückgewiesen. Diese Zurückweisung erfolgt aus-
drücklich auch im Namen des Sozialausschusses der Stadt Rheine. dem lhr Schreiben
zur Sitzung am 28. März 2006 vorlag.
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Ich habe sicherlich Verständnis daftir, wenn wir in der Einschätzung der gegebenen

Einwirkungsmöglichkeiten auf die Leistungsempfängerdichte unterschiedliche Auffas-
sungcn vertretcn und diese auch offen diskuticren.

Ich halte es aber vom Stil her für unangentessen, in einem teilweise belehrenden Ton

offene oder auch unterschwellige Vorwürfe aneinander zu rcihen, die sich bei näherer

Prü fung als ungerecht fert igt et.rleisen.

1. Wohn u ngs baupoli t ik

Dies gilt zunächst einmal für Ihrc Vorhaltung, dass die Wohnungsbaupolitik der Stadt
Rheine cin wesentlicher Grund ftir die hohe Zahl der Bedarfsgemeinschaften sei. Diese
Annahme hält einer empirischen Überprtifung in keiner Weise stand.

ln der Stadt Rheinc wurden in den Jahren 2000 - 2005 insgesaml 412 Wohnungen aus
Mitteln der sozialen Wohnraumtörderung des Landes NW gefördert. (Anmerkung zum
Vcrgleich: Dcr Kreis Sleinfurt hat z.B. für die Stadt Ibbenbüren im gleichen Zeittaum
608 Wohnungen rnit Mitteln des Landes geförderr). Von den in Rheine geltirderten
Wohnungen sind bis zurn heutigen 

'I'age 270 Wohnungen bezugsfertig geworden. Die-
se Wohnungen sind läst ausschließlich von Bürgerinnen und Bürger der Stadt Rheine
bezogen worden" Lediglich 38 Mietparteien, rd. 14 %, sind von außerhalb nach Rheine
gczogen.

Bei den geförderten Ilauvorhaben handelt es sich viclfach um Ersatzbauten für Ab-
bruchobjektc der 50er Jahrc, die nicht rnehr modernisiert werden können. Allein in
2005 waren von den 136 Wohnungen 54 Wohnungen Ersatzvorhaben.

Zielgruppen der sozialen Wohnraumftirderung sind zudem die Haushalte, die sich aus
eigener Kraft nicht am Wohnungsmarkt behaupten können und auf Unterstützung an-
gewiesen sind. Dics sind einerseits Haushalte mit geringem Einkommen und anderer-
seits zunehmend ältere betrcuungs- oder pflegebedürftige Menschen.

Geringcs Einkommen bedeutet aber nun nicht ohne wciteres Arbeitslosigkeit. Von den
270 bezugsf'ertigen Wohnungen erhalten nur 7 Mieter: rd.2,6 %o Transf'ereinkommen.
Alle anderen 263 Mietcr verliigten beim Einzug über eigenes IJinkommen; sie zählen
damit nicht zu den fledarf'sgerneinschaften.

Der derzeitige Bestand an öffentlich gefürderten Wohnungen (2.208 Wohnungen) wird
in den nächsten 5 Jahren urn rd. 1.000 Wohnungen auf rd. 1.100 Wohnungen sinken.
Die Stadt Rheine steht in ständigem Dialog rnit den orlsansässigen Wohnungsunter-
nehmen, um die Entwicklung des Wohnungsmarktes in Rheine zu beobachten und dar-
aus Konseouenzen zt ziehen.
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Der wohnungs-verein Rheine e.G., die Siedlungsgesellschaft Altenrheine und die
wohnungsgesellschaft der Stadt Rheine verfugen zusammen über rd. 2.500 wohnun-
gen. z.zt. sind bei diesen drei wohnungsgesellschaften nur rd. 20 wohnungen frei, die
sofort vermietet werden können. (Die Literatur spricht von einer üblichen Fluktuati-
onsreserve von 30Ä, das wären 75 wohnungen). Die übrigen leer stehenden wohnun-
gen stehen dem wohnungsmarkt nicht zur Verfügung, da sie entweder abgebrochen
o_der vor einer Vermietung grundlegend modernisiert werden müssen. Von einem
Liberangebot an Mietwohnungen im Rahmen der sozialen wohnraumlörderunqen (sos.
..Sozia lr .r  ohn ungen" ).  von dem eine Anreizwirkung aul 'auswärl ige Bedarlsgcmein-
schaften ausgehen könnte, kann also in Rheine keine Recle sein.

2. SozialpräventiveArbeit

Dass die unterlassung notwendiger präventiver Arbeit negative Auswirkungen auf
finanzielle Belastungen aus dem SGB II haben kann, wird abstrakt in einem beerenz-
ten umfang nicht zu bestreiten sein. Da in Rheine aber durchweg eine vorbildliche
sozialpräventive Arbeit geleistet wird, kann auch dieser Faktor in Rheine keine ursa-
che für die hohe Zahl der Bedarfsgemeinschaften sein.

Zu den ,,sozialprävenliven" Maßnahmen nur <lrei kurze Anmerkungen:

Dass eine intensive Jugendarbeit die zahl der Bedarfsgemeinschaften kurzfristis ent-
scheidend absenken könnte, isl  cine of lcnsichtl ich unhaltbare Annahme. Unabhlngig
davon sei darauf hingewiesen, dass es in Rheine 12 (tlw. auch städt. finanzierte) de-
zentrale standofte der offenen Jugendarbeit gibt. Damit kommt die stadt ihrer veranr_
wofiung auf diesem Gebiet in einem weit überdurchschnittlichen Maß nach. Auch in_
sofenr kann die Jugendarbeit keine Ursache für die hohe zaht der Bedarfssemein-
schaften in R}eine scin.

Der Ausbau der Grundschulen zu offenen Ganztagsgrundschulen ist in Rheine schon
sehr weit fortgeschritten. Zu'r Schuljahr 2006/2007 werden l0 (!) der l7 Grundschu-
len in Rheine Ganztagsgrundschulen sein. schon weit vor dem In-Kraft-Treten des
SGB II hat es in jeder Grundschule ein auch städtisch finanziertes verlässliches Be-
treuungsangebot gegeben, welches bei Bedarf über die Tagespflege ergänzt worden rst.

Der behauptete Zusammenhang von Angeboten der Jugendarbeit und cles SGB II-
Bezuges ist, zumindest was die Inanspruchnahme der Leistungen betrifft, ernpirisch
nicht belegt. Mir ist keine einzige seriöse untersuchung bekannt, die einen unmittelba-
ren Zusammenhang von SGB II-Bezug und fehlenden Angeboten der Jugendarbeil
beschreibt. Aus unterschiedlichen Studien ist lediglich bekannt, dass Kinder und Ju-
gendliche aus Familien mit Sozialhilfebezug in Einrichtungen der offenen Jugendar-
beit unterrepräsentiert sind.
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Soweit überhaupt unter ,,sozial-präventiven" Ansätzen cine Verbindung zwischen
kommunal gesteuerten Angeboten und SGB II-Bezug gezogen werden kann, so sind
die Leistungen der Jugendsozialarbeit nach g 13 SGB VIII und die IJilfe für junge
Volljährige nach $ 4l SGB VlIl heranzuziehen. In diesen Angeboten fiirdert die Ju-
gcndhilfe der Stadt Rheine überproporlional vielejunge Volljährige im l,andesver-
gleich. Mir ist bekannt, dass die Jugendhilfe des Kreises steinfurt hier anders verftihrt.

3. Personalauswahl

Ihr Hinweis auf die Notwendigkeit der Auswahl qualifizicrten Personals 1iir die wahr-
nehrnung der Aufgaben nach dem SGB II ist abstrakt sicherlich richtig. In diesem kon-
kreten Zusammenhang mit der Frage nach den Ursachen flir die hohe Zahl der Be-
darfsgemeinschaften in Rheine muss ich diesen Hinweis aber so verstehen, dass sie die
Qualifikation und die Leistung meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbciter in Zweife-
ziehen. Irn Bereich der Hilfe nach dem SGB 1l sind indessen aber in Rheine hochquali-
tizicrte und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingesetzt, die nachweislich
bisher wesentlich zurn Gelingen der Arbeitsmarktreform beigetragen haben. Diese
werden auch zukünftig eine Garantenstellung für die Aufgaben im Zuständigkeitsbe-
reioh der stadt Rheine einnehmen. Fehlende Qualifikation oder fehlende Motivation
meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter scheiden somit auch als ursache liir die hohe
zahl der Bedarfsgerneinschaften in Rheine aus. Dieses möchte ich ausdrücklich klar-
stcllen.

4. Größe einer Stadt oder Gemeinde

Es ist ein allgcrneiner Erfahrungssatz, dass die zahl der Sozialleistungsernpllinger in
größeren Städten immer relativ höher ist als in kleineren städten und Gemeinden. Die
ursachen hierfür sind Ihnen sicherlich bekannt. Dieses Phänomen zu beeinflussen, ist
kaum möglich. Insoweit der stadt einen vorwurf zu machen, wäre daher nicht fair.

5. Arbeitsvermitt lunealsentscheidendeStel lgröße

Ich bleibe dabei, dass der ganz entscheidende Beitrag zur Senkung der Fallzahlen nur
durch eine bessere Arbeitsvermittlung zu erreichen ist. Davon geht letztlich auch <ler
mir vorliegende Entwurf zum Ausführungsgesetz des SGB II für NRW aus. In dem
Entwurf wird als Begründung fiir die Kostenbeteiligung der Gemeinden an den SGB
Il-Kosten des Kreises angeführf, dass,,durch die Leistungsgewährung aus einer Hand,
inklusive der Eingliederungsle istungen nach $ l6 sGB II, auch der kreisangehörige
Bereich durch Aufgabenwahmehmung irn eigenen Namen für eine effektive Umset-
zung des sGB II sorge tragen und dadurch Einfluss aufdie Entwickluns der F allzahl
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nehmen kann". Die in $ 16 SGB II genannten Integrationsmaßnahmen liegen aber ge-
rade nicht im Zuständigkeitsbereich der Stadt Rheine, sondern des Kreises. Insoweit ist
auch eine ,,Leistungsgewährung aus einer Hand" im Kreis Steinfurt gar nicht möglich.

Bei der Arbeitsvermittlung ist die GAB gefordert. Es besteht Einvernehmen darüber,
dass deren Arbeit noch verbessert werden muss.

Sehr geehrter Herr Landrat Kubendorf,
ich möchte Sie abschließend nicht zuletzt auch im Interesse der arbeitslosen Menschen
irn Kreis Steinfurt um eine sachliche Diskussion der unterschiedlichen Standpunkte zur
gemeindlichen Beteiligung an den SGB Il-Kosten bitten. Der Stadt Rheine in diesem
Zusammenhang offen oder unterschwellig die Verantwortung ftir die hohe Zahl der
Bedarfbgemeinschaften über eine angeblich verfehlte Wohnungsbaupolitik, über unzu-
reichende sozialpräventive Arbeit oder über mangelnde Qualifikation oder Motivation
meiner zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zuzuweisen, um damit eine ge-
meindliche Beteiligung an den SGB Il-Kosten des Kreises zu rechtf-ertigen, halte ich
nicht ftir angemessen und fair. Lassen Sie uns statldessen lieber gemcinsam unter
Wahrung des jeweiligen Zuständigkeits- und damit Verantwortungsbereiches die vor
uns liegenden schwierigen Aufgaben in der Umsetzung des SGB II angehen und insbe-
sondere an der Verbesserung der Arbeitsvermittlung arbeiten, weil nur diese entschci-
dend die Fallzahlen absenken kann.

Mit freundlichem Gruß

Dr. Aneelika Kordfelder


